
  24.04.2001 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

24.04.2001 

Geschäftszahl 

1Ob46/01y 

Norm 

ABGB §137 Abs2; 

Rechtssatz 

§ 137 Abs 2 ABGB beschränkt sich lediglich auf die Beziehungen zwischen Eltern und deren Kindern; er 
erstreckt sich hingegen nicht auf die Beziehungen zwischen Geschwistern, und somit namentlich auch nicht auf 
das Verhältnis der Beistandsverpflichtungen mehrerer Kinder ihren Eltern gegenüber. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   2001/04/24 1  Ob   46/01y 

Rechtssatznummer 

RS0115481 


